
 

Grabräumung 2025 
 
 
 
Die Angehörigen werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass ab dem 01. März 2025 die folgenden Gräber  
geräumt werden: 
 
 
Urnenreihengräber (U02) der bis 1999 verstorbenen 
Personen (4 Reihen) 
 
Familiengräber F03-77, F03-78, F11-203, F11-219, 
F12-226 / 227, F12-228, F12-229, F12-230 und F12-231 
 
Beim alten Gemeinschaftsgrab (GG01) werden zu-
dem turnusgemäss die Schriftplatten der bis und mit 
1999 verstorbenen Personen entfernt. 
 
 
Die Angehörigen sind berechtigt, allfällige von ihnen  
gewünschte Gegenstände (Grabsteine, Bepflanzungen 
etc.) vorgängig zu entfernen. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an das 
Zivilstandsamt Wohlen (Tel. 056 619 12 90) 

 
 
 
 
 
 

 


